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Berlin, den 05.11.2020 
GeschZ: 222/10/St-wi 

Sachbearbeiter: RA Stähle

Sie fragten an, wie weit ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Grenzen für 

die Meinungsfreiheit, insbesondere zu kritischen Äußerungen gegenüber 

dem Arbeitgeber, setzen kann. Sie fragten an, ob insbesondere arbeits­

rechtliche Konsequenzen drohen, wenn betriebsintern oder insbesonde­

re auch öffentlich der Arbeitgeber wegen seiner Klimapolitik kritisiert 

wird. 

Grundsätzlich endet die Meinungsfreiheit nicht am Werkstor. Das Grund­

recht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) ist ein hohes Gut und be­

steht selbstverständlich auch im Arbeitsverhältnis. Die Grenzen in der 

Meinungsfreiheit finden sich typischerweise dort, wo beleidigt wird, Ehr-

abschneidendes behauptet wird oder falsche Tatsachenbehauptungen 

aufgestellt werden. 
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